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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Michael Kühnel, Hans-Böckler-Platz 7, 
45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.006174731/44 am 14.08.2014 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.08.2014 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.09.2014 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Fa. Ansa Dienstleistungs GmbH, Duis-
burger Str. 335, 45478 Mülheim an der Ruhr, un-
ter Aktenzeichen 33.1.02 / MH-XX909 am 
03.09.2014 erlassene Gebührenbescheid kann 
nicht zugestellt werden, weil die Betroffene unter 
der o. g. Anschrift nicht anzutreffen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.09.2014 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
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Beteiligungsbericht 2013 der  
Stadt Mülheim an der Ruhr 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
25.09.2014 den Beteiligungsbericht 2013 der 
Stadt Mülheim an der Ruhr zur Kenntnis genom-
men. Im Nachgang zur Ratssitzung wurden 
Exemplare des Beteiligungsberichtes in der Ver-
waltungsbibliothek (Medienhaus) ausgelegt, um 
den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Kennt-
nisnahme gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW zu er-
möglichen, worauf hiermit öffentlich hingewiesen 
wird. Zudem steht der Beteiligungsbericht 2013 
im städtischen Intranet zum Download zur Verfü-
gung. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 29.09.2014 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I.V. 
 
 U w e  B o n a n 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuer-
messbetragbescheides für das Jahr 2011 

 

Der Gewerbesteuermessbescheid für das Jahr 
2011, mit dem Aktenzeichen 24-5/ lose Sache für 
Herrn Holger Schmidt kann nicht zugestellt wer-
den, da der jetzige Aufenthalt des Steuerpflichti-
gen nicht zu ermitteln ist. 
 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 
des Landeszustellungsgesetztes in Verbindung 
mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes öf-
fentlich zugestellt. Der Bescheid kann von dem 
Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 
Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finanzen, 
Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, eingese-
hen werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 01.10.2014 
 
Die Oberbürgermeisterin 
I.A. 
 
F r e y e r  
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Faraj Hassan Sarhan, Mühlenhof 7, 
40721 Hilden unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000776362/5m am 21.07.2014 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 21.07.2014 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.07.2014 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I.A. 
 
                V o  g t 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Fa. DOLCE FREDDO GMBH, Bismarck-
straße 120, 47057 Duisburg unter dem Aktenzei-
chen 33-1-11/MH-S156 am 23.09.2014 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil die Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.10.2014 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 K a b a s h a j 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 

Der gegen TSENKO TSVETKOV, UNBEKANNT, 
99999 UNBEKANNT unter dem Aktenzeichen 33-
1.02/MH-LE762 am 30.09.2014 erlassene Gebüh-
renbescheid kann nicht zugestellt werden, weil 
die Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.10.2014 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
des Rücknahme- und Rückforderungsbe-

scheides vom 24.09.2014 
gem. §§ 48 und 50 Sozialgesetzbuch Zehn-

tes Buch (SGB X) 
 
 
Der an Katharina Wierzchowski 
zuletzt wohnhaft gewesen in 45473 Mülheim an 
der Ruhr, Freiherr-vom-Stein-Str. 174  
 
zuzustellende Rücknahme- und Rückforderungs-
bescheid vom 24.09.2014 (Aktenzeichen: 50-
711/103699/07) konnte nicht zugestellt werden, 
da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 
unbekannt ist. 
 
Der Rücknahme- und Rückforderungsbescheid 
gem. §§ 48 und 50 Sozialgesetzbuch Zehntes 
Buch (SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 
Frau Ostermann (Zimmer 201), eingesehen 
werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 08.10.2014 
 
Die Oberbürgermeisterin 
I.A. 
 
O s t e r m a n n  
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Änderung des Bebauungsplanes 
„Mellinghofer Straße / Langekamp – Q 16 

(Verfahrensbezeichnung: Q 16/III)“ 
 

vom 07.10.2014 
 
 
I 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
25.09.2014 die Änderung des Bebauungsplanes 
„Mellinghofer Straße / Langekamp – Q 16 (Verfah-
rensbezeichnung: Q 16/III)“ gemäß § 10 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 7 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen als Satzung 
beschlossen. 
 
Das Verfahren wurde nach den Vorschriften des § 
13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchge-
führt; dementsprechend wurde von einer förmli-
chen Umweltprüfung abgesehen. 
 
Nach § 10 i.V.m. § 8 Abs. 2 BauGB ist eine Ge-
nehmigung der Änderung des Bebauungsplanes 
„Mellinghofer Straße / Langekamp – Q 16 (Verfah-
rensbezeichnung: Q 16/III)“ durch die Höhere 
Verwaltungsbehörde nicht erforderlich. 
 
 

II 
 
Der Bebauungsplanbereich liegt im Stadtteil 
Dümpten. Er wird begrenzt durch die Schultenhof-
straße, die Mellinghofer Straße und durch die in-
nerhalb des Mannesmanngeländes verlaufende Bö-
schung. 
Der Geltungsbereich der Änderung des Bebau-
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ungsplanes ist im beigefügten Übersichtsplan ge-
kennzeichnet. 

 
III 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss der Änderung des Bebauungsplanes 
durch den Rat der Stadt, Ort und Zeit der Ausle-
gung und die aufgrund des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), 
und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise 
werden hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Be-
kanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des 
Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
rechtsverbindlich. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB kann jedermann die 
Änderung des Bebauungsplanes  und seine Be-
gründung einsehen und über seinen Inhalt Aus-
kunft verlangen. 
 
Die Unterlagen liegen vom Tage dieser Bekannt-
machung an beim Amt für Geodatenmanagement, 
Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung 
Mülheim an der Ruhr im Technischen Rathaus, 
Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 01.20, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgerech-
te Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diese Änderung des 
Bebauungsplanes und das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis der 
Änderung des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich ge-
genüber der Stadt Mülheim an der Ruhr unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.  
 

3. Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO 
i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Sat-

zungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-

genüber der Stadt Mülheim an der Ruhr 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 07.10.2014 

Die Oberbürgermeisterin 

       

I. V. 

       

D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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